
 

 

 

 

 

 

Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911 e.V. 
  

 

 

Ruderordnung 
 

 

Gemäß § 7 Abs. 7 der Satzung gibt sich der Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911 die nachfolgende 

Ruderordnung  

 

1. Organisation 
 

§ 1 

Die Sparte ,,Sport" umfasst im Wesentlichen folgende Teilbereiche: 

- Breitensport und Ausbildungswesen 

- Leistungsspor/ Rennrudern 

- Wanderrudern 

- Materialwesen 

 

§ 2 

Der Vorstand soll Fachwarte (vgl. § 11 der Satzung) berufen, die ihn bei der Bewältigung der Aufgaben 

i.S.v. § 1 unterstützen. Die Fachwarte bleiben gegenüber dem Vorstand verantwortlich, auch wenn sie sich 

weiterer Helfer bedienen. 

 

§ 3 

(1) In Angelegenheiten i.S.v. § 1 wird der Vorstand durch den Sportausschuss beraten. 

 

(2) Der Sportausschuss wird vom Vorsitzenden einberufen, der Vorsitzende kann diese Befugnis einem 

stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 

 

(3) Dem Sportausschuss gehören die bestellten Fachwarte sowie der gewählte Jugendwart an, weitere 

Personen können geladen werden. 

 

(4) Der Sportausschuss soll mindestens einmal im Jahr zusammentreten. 

 

2. Ruderbetrieb 
 

Allgemeines 

 

§ 4 

Wenn wetter- oder Wasserverhältnisse Mannschaften und Boote gefährden (z.B. Hochwasser, Eistreiben, 

Gewitter), darf nicht gerudert werdei. 

 

§ 5  

Die Benutzung der Boote wird durch den Vorstand im Benehmen mit dem Sportausschuss geregelt. 

Hierüber ist durch Aushang am elektronischen Fahrtenbuch zu informieren. Minderjährige Ruderer, die 

nicht Mitglieder einer Trainingsgruppe sind, dürfen nur zu betreuten Terminen rudern. 

 



 

§ 6 

Der Bootswart sperrt nicht einsatzbereite Boote. Diese Befugnis steht auch dem Vorsitzenden und seinen 

Stellvertretern zu. 

 

§ 7 

Der Steuermann ist Bootsführer im Sinne der Binnenschifffahrtsstraßenordnung, wenn seitens der 

Mannschaft nichts anderes bestimmt wird. Er hat das endgültige Kommando im Boot. In steuermannslosen 

Booten ist der Bugmann verantwortlich für die Fahrtrichtung. 

 

§ 8 

Vor Antritt der Fahrt sind die erforderlichen Eintragungen in das elektronische Fahrtenbuch vorzunehmen. 

Nach Rückkehr sind nur nachzutragen: Ankunftszeit, Ziel der Fahrt, zurückgelegte Boots- und 

Mannschaftskilometer sowie alle während und nach der Fahrt eingetretenen bzw. festgestellten Schäden. 

Vorstand und Bootswart sind über eingetretene Schäden unverzüglich schriftlich zu informieren. 

 

§ 9 

Die Ruderer sollen einheitliche Sportkleidung in den Vereinsfarben tragen. 

 

§ 10 

Die Gigs des Vereins führen, außer bei Trainingsfahrten, die Vereinsflagge. Zwischen allen Vereinen des 

DRV besteht Grußpflicht für den Steuermann. Das Rudergerät ist nach jeder Fahrt innen und außen 

gesäubert wieder an die dafür vorgesehenen Plätze zu bringen, das Gleiche gilt für das Reinigungsmaterial' 

 

§ 11 

Gäste müssen vor Antritt der ersten Fahrt in der Gästeliste bestätigen, dass sie Freischwimmer sind. Die 

Beachtung dieser Vorschrift obliegt den einführenden Mitgliedern. Die Benutzung aller Sportgeräte des 

Vereins geschieht auf eigene Gefahr. 

 

§ 12 

Die Ruderbefehle des DRV sind verbindlich. 

 

 

Wanderfahrten 

 

§ 13 

Der Wanderruderwart regelt alle Aktivitäten im Wanderruderbereich; ihm obliegen insbesondere die 

Durchführung und Vorbereitung von Wanderfahrten. 

 

§ 14 

Für Wanderfahrten (Fahrten über die Wehre hinaus) hat der Fahrtenleiter die benötigten Boote rechtzeitig 

bei dem Wanderruderwart zu beantragen. Genehmigt der Wanderruderwart die Fahrt, wird diese unter 

Angabe von Mannschaft, Fahrstrecke, Termin und der Boote durch Aushang bekanntgegeben. 

 

§ 15 

Bei Wanderfahrten muss der Fahrteleiter mit den Besonderheiten der in Aussicht genommenen Strecke 

vertraut sein. Er trägt die Verantwortung und entscheidet in besonderen Fällen. 

Werden die Boote durch die Fahrtteilnehmer nicht sofort nach Beendigung der Fahrt zurückgeführt, kann 

der Wanderruderwart den Rücktransport anderweitig veranlassen. Die Kosten sind von den Fahrtteilnehmern 

zu tragen. 

 

 

 

 

 



 

3. Schlussbestimmungen 
 

§ 16 

Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, sich über die Bestimmungen der Binnenschifffahrtsstraßenordnung zu 

unterrichten und sie zu befolgen. 

Wer schuldhaft, insbesondere durch fahrlässige Missachtung der Regelungen der Wasserstraßenordnung, 

einen Schaden an den genutzten Geräten des Vereins verursacht, haftet dem Verein auf Schadenersatz. 

 

§ 17 

(1) Die Ruderordnung ist für alle Mitglieder und Gäste verbindlich. 

 

(2) Bei Verstößen gegen die Ruderordnung entscheidet der Vorstand im Benehmen mit dem Sportausschuss 

über die zu verhängende Sanktion (u.a. Nutzungsverbot für best. Boote, allgemeines Ruderverbot). 

 

 

 

Anmerkung: 

 

Aus Vereinfachungsgründen schließt im Text die männliche Form die weibliche mit ein. 

Ruderbefehle 

 

 

 


